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§ 5 WNotifG Zuständigkeit
 WNotifG - Wiener Notifizierungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Geschäftsstelle für die Notifizierung technischer Vorschriften ist das Amt der Wiener Landesregierung.

(2) (Verfassungsbestimmung) Gesetzesvorlagen, die einer Noti3zierungsp4icht unterliegen, sind vom Präsidenten des

Landtages dem zuständigen Ausschuß oder einer vom Landtag hiefür gewählten Kommission mit Hinweis auf diesen

Umstand zur Behandlung zuzuweisen. Der Ausschuß oder die Kommission hat - falls nicht schon eine Noti3zierung

erfolgt ist - vor Fassung eines Beschlusses, der eine Verhandlung im Landtag ermöglicht, die Gesetzesvorlage dem Amt

der Landesregierung zu erforderlichen Noti3zierung zu übermitteln. Eine Weiterleitung an den Landtag ist erst nach

Ablauf der Anhörungsfristen zulässig.

(3) Die Geschäftsstelle hat das vom Bund bestätigte Eingangsdatum der internationalen Noti3zierung sowie

rücklangende Bemerkungen oder Bekanntgaben in Evidenz zu halten und dem Ausschuß oder der Kommission oder

dem für die Erlassung der Verordnung zuständigen Organ bekanntzugeben.

In Kraft seit 23.07.2003 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 5 WNotifG Zuständigkeit
	WNotifG - Wiener Notifizierungsgesetz


